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Nächtliche Fixierung eines Kindes in offener Einrichtung

Nächtliche Fixierung eines Kindes in offener Einrichtung <br /><br />Der u.a. für Familiensachen zuständige XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte
die Frage zu beantworten, ob die Eltern ohne zusätzliche Genehmigung durch das Familiengericht wirksam in eine notwendige nächtliche Fixierung ihres
Kindes in einer offenen heilpädagogischen Einrichtung einwilligen können. <br />Ihr 1999 geborenes Kind leidet unter einem frühkindlichen Autismus mit
geistiger Behinderung und einem Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom. Es zeigt krankheitsbedingt ausgeprägte Unruhezustände und
extreme Weglauftendenzen. Seit 2008 lebt das Kind in einer offenen heilpädagogischen Einrichtung, in der es eine Einzelbetreuung erhält. Aus kinder-
und jugendpsychiatrischer Sicht ist es zum Schutz des Kindes und seiner Mitbewohner indiziert, es nachts mittels eines Bauch- oder Fußgurtes bzw.
eines entsprechenden Schlafsacks zu fixieren. Nachdem das Amtsgericht im Jahre 2009 die nächtliche Fixierung für die Dauer von längstens zwei
Jahren familiengerichtlich genehmigt hatte, beantragten die Eltern im vorliegenden Verfahren die Verlängerung dieser Genehmigung. <br />Das
Amtsgericht hat den Antrag abgewiesen, weil die Maßnahme nicht genehmigungsbedürftig sei. Das Oberlandesgericht hat die Beschwerde des
Verfahrensbeistands des Kindes zurückgewiesen. Dagegen hat der Verfahrensbeistand die vom Oberlandesgericht zugelassene Rechtsbeschwerde
eingelegt. <br />Der Bundesgerichtshof hat die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen, weil Eltern in Ausübung ihrer elterlichen Sorge selbst in eine
erforderliche und verhältnismäßige Fixierung ihrer Kinder einwilligen dürfen und das Gesetz eine familiengerichtliche Genehmigung solcher Maßnahmen
nicht vorsieht. <br />Nach  1631 b BGB bedarf die Unterbringung eines Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, der Genehmigung des
Familiengerichts. Dabei geht das Gesetz, wie sich auch aus entsprechenden Vorschriften im Betreuungsrecht und im Verfahrensrecht ergibt, von einem
engen Unterbringungsbegriff aus. In der zeitweiligen oder regelmäßigen Fixierung eines in einer offenen Einrichtung lebenden Kindes liegt danach keine
Unterbringung. <br />Eine Verpflichtung zur Genehmigung unterbringungsähnlicher Maßnahmen, zu denen auch eine Fixierung zählt, enthält das Gesetz
im Kindschaftsrecht nicht. Zwar verlangt das Gesetz im Betreuungsrecht für psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte Volljährige
sowohl bei einer geschlossenen Unterbringung ( 1906 Abs. 1, 2 BGB) als auch bei einer unterbringungsähnlichen Maßnahme ( 1906 Abs. 4 BGB) die
Genehmigung durch das Betreuungsgericht (vgl. BGH Beschluss vom 27. Juni 2013 - XII ZB 24/12 - FamRZ 2012, 1372). Die Vorschrift des  1906 Abs. 4
BGB ist aber nicht entsprechend auf unterbringungsähnliche Maßnahmen gegenüber Minderjährigen anwendbar. Es fehlt schon an einer dafür
erforderliche Regelungslücke, weil die Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Fixierung Minderjähriger dem Gesetzgeber bekannt sind und er die
Vorschrift des  1906 Abs. 4 BGB gleichwohl ausdrücklich auf unterbringungsähnliche Maßnahmen gegenüber Volljährigen begrenzt hat (BT-Drucks.
11/4528 S. 82 f.). <br />Der BGH hat weiter entschieden, dass eine entsprechende Vorschrift im Kindschaftsrecht auch nicht durch das staatliche
Wächteramt von Verfassungs wegen geboten ist. Anders als im Betreuungsrecht handeln Eltern gegenüber ihren minderjährigen Kindern nicht aufgrund
staatlicher Bestellung, sondern in Ausübung ihres Elterngrundrechts aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG. Die Erziehung der Kinder ist damit primär in die
Verantwortung der Eltern gelegt; staatliche Verantwortung und Kontrolle sind im Bereich des Erziehungsrechts eingeschränkt. Zur Gewährleistung des
Schutzes minderjähriger Kinder bietet das Gesetz u.a. mit dem Verbot entwürdigender Erziehungsmaßnahmen in  1631 Abs. 2 BGB und mit der
Möglichkeit einer Entziehung der elterlichen Sorge bei Gefährdung des Kindeswohls nach den  1666 ff. BGB ausreichende Handhabe. <br />Die
maßgeblichen Normen lauten wie folgt: <br /> 1631b BGB Mit Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung <br />Eine Unterbringung des Kindes, die
mit Freiheitsentziehung verbunden ist, bedarf der Genehmigung des Familiengerichts. Die Unterbringung ist zulässig, wenn sie zum Wohl des Kindes,
insbesondere zur Abwendung einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung, erforderlich ist und der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch
andere öffentliche Hilfen, begegnet werden kann. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden
ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen. <br />1906 BGB Genehmigung des Betreuungsgerichts bei der Unterbringung <br />(1) Eine
Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des Betreuten
erforderlich ist, weil <br />1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung des Betreuten die Gefahr besteht, dass
er sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt, oder <br />2. zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen
Schadens eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, ohne die Unterbringung des
Betreuten nicht durchgeführt werden kann und der Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung die
Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann. <br />(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des
Betreuungsgerichts zulässig? <br />(3) ? <br />(3a) ? <br />(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einer Anstalt,
einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, ohne untergebracht zu sein, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere
Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll. <br />(5) ? <br /> 151 FamFG Kindschaftssachen <br
/>Kindschaftssachen sind die dem Familiengericht zugewiesenen Verfahren, die <br />1? <br />2? <br />3? <br />4? <br />5? <br />6. die Genehmigung
der freiheitsentziehenden Unterbringung eines Minderjährigen ( 1631b, 1800 und 1915 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), <br />7. die Anordnung der
freiheitsentziehenden Unterbringung eines Minderjährigen nach den Landesgesetzen über die Unterbringung psychisch Kranker oder <br />8? <br
/>betreffen. <br /> 167 FamFG Anwendbare Vorschriften bei Unterbringung Minderjähriger <br />(1) In Verfahren nach  151 Nr. 6 sind die für
Unterbringungssachen nach  312 Nr. 1, in Verfahren nach  151 Nr. 7 die für Unterbringungssachen nach  312 Nr. 3 geltenden Vorschriften anzuwenden.
An die Stelle des Verfahrenspflegers tritt der Verfahrensbeistand. <br />(2) ? <br />(3) Der Betroffene ist ohne Rücksicht auf seine Geschäftsfähigkeit
verfahrensfähig, wenn er das 14. Lebensjahr vollendet hat. <br />(4) ... <br />(5) ... <br />(6) In Verfahren nach  151 Nr. 6 und 7 soll der Sachverständige
Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sein. In Verfahren nach  151 Nr. 6 kann das Gutachten auch durch einen in Fragen der
Heimerziehung ausgewiesenen Psychotherapeuten, Psychologen, Pädagogen oder Sozialpädagogen erstattet werden. <br /> 312 FamFG
Unterbringungssachen <br />Unterbringungssachen sind Verfahren, die <br />1. die Genehmigung einer freiheitsentziehenden Unterbringung ? eines
Betreuten ?, <br />2. die Genehmigung einer freiheitsentziehenden Maßnahme nach  1906 Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder <br />3. eine
freiheitsentziehende Unterbringung ? eines Volljährigen nach den Landesgesetzen über die Unterbringung psychisch Kranker <br />betreffen? <br
/>Beschluss vom 7. August 2013 - XII ZB 559/11 <br />AG Varel - 2 F 338/10 - Beschluss vom 18. April 2011 <br />OLG Oldenburg - 14 UF 66/11 -
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Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das oberste Gericht der Bundesrepublik Deutschland im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit, d.h. der Zivil- und
Strafrechtspflege, die in den unteren Instanzen von den zur Zuständigkeit der Länder gehörenden Amts-, Land- und Oberlandesgerichten ausgeübt wird.
Im Anschluss an die Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 wurde am 1. Oktober 1950 der Bundesgerichtshof in Karlsruhe
eingerichtet.Der Bundesgerichtshof ist ? bis auf wenige Ausnahmen ? Revisionsgericht. Er hat vor allem die Sicherung der Rechtseinheit durch Klärung
grundsätzlicher Rechtsfragen und die Fortbildung des Rechts zur Aufgabe.Der Bundesgerichtshof ist in 12 Zivilsenate und fünf Strafsenate mit insgesamt
127 Richterinnen und Richtern aufgegliedert. Hinzu kommen acht Spezialsenate, nämlich die Senate für Landwirtschafts-, Anwalts-, Notar-,
Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfer-, Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen, der Kartellsenat und das Dienstgericht des Bundes.


